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erlauben, deren der fränkische General Massen a in sei-

»er Prok!amation gedenkt, so mögen sie es sich selbst,
ihrer schwarzen Seele zuschreiben, wenn der verdiente
Lohn sie trifft, und es vor Gott und ihrem Gewisien
veramworten.

Ihr aber, ihr ruhige, ehrliche, friedliche Bürger
Helveriens, hört die Stimme eurer Gesezgcber, hört
ihren wohlgemeinten väterlichen Rath: laßt euch nicht
verführen von den giftigen Schlangen, die um euch

herumkriechen, und mit bösen falschen Gerüchten die
Ruhe eures Lebens zu vergiften suchen. Ehret die
Constitution, die ihr mit uns so heilig beschworen,
und von deren Aufrechibchaltung das Wohl des Vater?
lands abhängt; ehret die Gesetze, welche wir in euerm
Namen zu geben berechtigt sind, und die keinen andern
Zweck als euer Glück haben. Liebet euch alle mit der
reinsten Bruderliebe! schliesset einen brüderlichen Kreis
um uns, euere Gesezgcber, euere Vater, die Tag und

Nacht für euer Wohl wachen. Lernet von euer» großen
Ahnen, daß Eintracht allein das Schweizerglück zusam-

menhalte— Eintracht allein groß, mächtig und unab?

hängig mache; durch sie haben unsere Väter stets alle
innern und äusser» Feind besiegt; durch sie schlugen sie

die Oestreicher bei Morgans» und Stmpach, diese

euere ältesten Feinde — und durch sie hatte« sie diesel?

ben — übermorgen finds 411 Jahre — bei Naftls ge?

schlagen ; vor 3°<> Iahren (Jul. 22.) bet Dornach;
durch sie haben sie immer alle Versuche ihrer Feinde
vereitelt, und durch sie werdet ihr auch stats siegen und
Schweizer seyn.

Und ihr junge Heldensöhne der igovo —was säu?

met ihr! euere vorigen abgestorbenen Regenten haben
stets 4>?,oco Schweizer an fremde Fürsten, für fremde
Rechte übergeben, und ihr zaudert unter den Fahne»
einer Nation zu dienen, deren, durch Freyheitsliebe
errungenen Siegen die ganze Welt huldigt? Ihr wolltet
Bedenken tragen ein Bündniß zu erfüllen, das wir in
euerm Namen, zur Sicherheit unserer Freyheit und

unsers Vaterlands mit der fränkischen Nation geschlossen

haben? Auf! schließet euch an die fränkischen Heere,
eilet mit ihnen zum gewissen Sieg! jeder sehe im
Franken einen Bruder, jeder umarme einen Freund in

ihm, so bleibt euer der Sieg, der nie von der Freyheit,
nie von der Tugend weicht, und indem ihr dort Lor?

beern sammelt, crndtet ihr hier den Segen aller red-

lichen Bürger des Vaterlands ein.

Ihr endlich, ihr wakerc Eliten, eilet an die Gren?

ze» eueres Vaterlands! seyd eingedenk der unsterblichen

Thaten euerer Väter! eingedenk ihres Eides für Frey-
heit — eingedenk eueres Winkelried — eingedenk des

Gchwurs euerer Ahnen im Sempacher-Brief:
« Keiner," so schwuren sie zu Zürich am 10. Brach,
nwuat IZ0Z. " soll muthwillig Krieg oder Fehde erhe?

den. Wenn wir aber mit offenen Pannern unserer

Htäpte und Länder wieder unsere Feinde zusammen

aufbrechen und ausziehen, dann sollen wir alle als
biedere Männer, wie unsere Anfordern in allen ihren
Gefahren, mannhaft und redlich beisammen bleiben und
halten." Gedenket an diesen heilige» Schwur euerer
Vater, sobald der Oesterreichs Mine mache» wollte
über eneru Rhein zu setzen! Siegen oder sterben war
ihr Wahlspruch — er sey auch der eurige, und euer
erster und lezter Ruf sey mit uns — Es lebe das
Vaterland! Es lebe die Freyheit! Es lebe die eine
und untheilbare helvetische Republik!

Luzern, den 7 April 1799.

Der Präsident des großen Raths,
D e s l 0 e 6.

B r 0 y e s, Sekret.

B l e ß, Sekr. Subst.

Der Präsident des Senats,

Fornero d.

Z à ß l i n, Sekret.
U st e r i, Sekret.

Gesezgebn ng.
Grosser Rath, 2. April.

(Fortsetzung.)
Secretan legt folgendes Gutachten vor, web

ches sogleich angenommen wird:
An den Senat.

In Erwägung, daß es wichtig ist, zu verhindern,
baß sich kein Bürger ohne Nothwendigkeit in die Cansi
leieu dränge, welche den innern Dienst der Republik
verschen, und sich dadurch der Vcrbindiichkeit entzic,
he, sie gegen ihre äusser» Feinde zu vertheidigen; —

In Erwägung ferner, daß cS zwekmässlg ist, den

Eifer derjenigen zu belohnen, welche schon m>t Nutzen
Stellen in irgend einer Canzlei bekleiden» und diesel,
ben. belebt von dem edlen Eifer, für das Vaterland
zu kämpfen, verlassen; —

In diesem gedoppelten Zwecke, hat der grosse

Rath nach erklärter Dringlichkeit beschlossen:
1. Es ist allen und jeden Behörden der Republik

eingeschärft, nur die schlechterdings nothwendigen
Personen in ihre Canzleicn aufzunehmen.

2. Wenn irgend ein Angestellter in einer Canzlei
seine Stelle verlassen haben wird, um die Waffen zu

ergreifen, und zu der Vertheidigung der Grenzn zu
fliegen, wird das erkenntliche Vaterland ihn fur den

Verlust zu entschädigen suchen, den er um seines Eifers
willen erlitten, und ihm bei seiner Rükkunft, seincm
Verdienst gemäß, eine Stell« verschaffe«.



ZfZ

Secrcta» legt folgendes Gutachten vor, über
welches ebenfalls Dringlichkeit erklärt, und welches
emmüthig angenommen wird.

An den Senat.
In Erwägung des Beschlnßes des großen Raths

vom 6. Merz, durch welchen der Grundsatz anze-
nvmmtn wurde, daß die Angestellten bei der Cauzley
des großen Raths, deren Besoldungen durch das Ge-
setz bestimmt worden sind, solche in Zukunft nnmirrel-
bar bei dem National - Schatzamt beziehen solle».

Hat der große Rath nach erklärter Dringlichkeit
beschloßen:

r. Diese Angestellten können ihre Besoldungen
bei dem National - Schatzamt abthcilungsweis alle
s Monat beziehen.

2. Um sich zu diesem Ende bei dem National-
Schatzamt zu melden, müßen sie einzig mit einem
Scheine versehen seyn, der einem jeden von ihnen ein
für alle mal durch die Gaaiinspcktcrcn ausgefertigt
wird; dieser Schein soll den Namen des Angestellten,
das Amt welches er bekleidet, und die jahrliche Be-
soldung, die für dasselbe ausgesezt ist, enthalten.

z. In der Zahl dieser Angestellten sind der Staats-
bot und die Wcibel des Raths mitbegnffen.

Br. Billiger, von Ferrara, wünscht seine in
Helvetic« von seiner Frau herkommenden Mttlel nach
Haus in Cisaipiiucn uehen zu dürfen. Hechc fodett
Bei Weisung an eine Commission Bcnkler w'll dem
Bekehren gänzlich einsprechen. Ackermann folgt
diesem lezreru Amrag, welcher angenommen wird.

Peter Wilden st ein, von H a mlk en im Can
ton Baden, wünscht von seiner liederlichen Frau ge-
schieden zu werden. Man geht zur Tagesordnung.

Die Fortsetzung des Gutachtens üb.r den bür
gerkichen Rechtegaug wird in Berathung genommen.

Siehe Republikaner II. No Z2 d eitle r A bschnilt.
Die § § 42 bis 45 werden ohne Einwendungen ange-
nommen

§ 46. Marcacei denkt, die wenig unterrichte-
ten ranbteute baden die Advokat>n am nothwendigsten,
und da diese sellk.i starke Prozesse hàn so wünscht
er, daß entweder die Summe vermindert, oder derj durchgestrichen, und jedermann nach Belieb n er-
lanbt werde, sich der Advokatur zu bedienet- oder nicht.
Cuii^or will im Gegentheil die Advokatur nur dann
Zulagen, wann der Streit über 400 Fr. be ragt, wel
auch nur in diesem Fall die Prozesse ichràich geführt
werden büe-»n» A cl >. r m a 11 n summ: Ma-c-?cc> bei,
Und will dagîgen keine schriftlichen Proz birren. A c sch
will nur can» Advokaten zu.asten, wann eine Penlhic
schwach am Geist ist. Broyé stimmt zum § wui er
wcht Mittel gebrauchen well, die schlimmer als das
Ucde! selbst sind.. Ander werth ist Aeschö Meinung,

und wünscht, zu näherer Bestimmung, Zurückweisung
an die Commission. Eustor beharret. Su ter ver»
theidigt de» §. Tabin will von den Munizipalitäten
entscheiden lassen, ob eine Parlhei eines Advokaten
bedürfe oder nicht. Sckretan vertheidigt den §,
weil derselbe das Mittel hält zwischen den aufgestell»
ten Meinungen. und cS nothwendig ist, in den klei»
nen Prozessen keine Veranlassung zu grossen Unkosten
zu gestatten. Der § wird unverändert angenommen.

H über im Namen der Commission über die in
fremden nicht anerkannten Diensten sich befindende
Schweizer, legt das Gutachten eines Gesetzesbeschlus-
ses vor; welchem zufolge

1. Alle in fremden nicht anerkannten Kriegsdien?
sten sich befindende Schweizer die gegenwärtig in Eu-
ropa sind, gehalten seyn sollen, innert Z Monaten
von Bekanntmachung dieses Gesetzes an gerechnet, sich

in Helvetic» cinzufinden.
2. Diejenigen in solchen Diensten sich befindende

Schweizer welche ausser Europa sind, sollen innert
einem Jahr in ihr Vaterland zurükkommen.

z. Diejenigen Bürger welche diesem Gesetze nicht
entsprechen, sind ihres helvetischen Bürgerrechts be-
raubr und als Ausgewanderte zu betrachten.

4. Dem Voliziehungsdirektorium ist aufgetragen,
überall wo es nöthig seyn wird, dieses Gesez bekannt
zu machen.

Akermann fodert §5 weise Behandlung dieses
Gutachtens. Escher widcrsezt sich diesem Antrag,
weil ihm der Erundsaz des ganzen Gutachtens nicht
gefallt, und er wünscht, i-aß mau vor allem aus
diesen behandle ehe nian sich mit Berathung der ein-
zelueu abgiebt. Huber folgt diesem leztern Antrag,
welcher angenommen wird.

Akermann fodert Zurükweisung des Gutachtens
an die Commission, weil diejenigen Bürger welche m
Indien sind, nicht innert einem Jahre zurükkommen
können. E scher will daö ganze Gutachten annehmen,
insofern das Direktorium dem 4. § desselben Genüge
Leister und also dieses Gesez aller Orten wo es nöthig
ist bekannt macht; da er aber denkt, daß das Direkt»-
rium tauin in allen Wcltrheilcn und in allen Staaten
wo Schweizer im Kriegsdienst sich befinden können,
dieses Gesez bekannt machen werde, und also die ein-
zige Bedingung unter der dasselbe gerecht ware, un-
ausführbar ist, so fodert er Rükweisung des ganzen
Gutachtens an die Commission, um nach etwas bil-
tigern Grundsätzen zu arbeiten. Huber <laubl es ftp
nicht immer nothwendig, daß ein Gesez jedem der un-
ter demselben begriffen seyn kann, bekannt werden
müsse, um dasselbe wirklich anwenden zu können. Er

chat gewünscht, daß die Dienste in den neuen.Republiken
von diesem Gesez ausgenommen lenen, insofern dieje-
lüge» Bürger welche sich in denselben befinden, ihre»



Bürgereid einsenden; übrigens bemerkt er, daß es
hauptsachlich um das englische Regiment Ii.ozml ttn angai-
zu thun ist, welches nun auf Miiwrk liegt und gegen
un're spanischen Regimenter vielleicht gebraucht wird,
daher dasselbe im Gesez bestimmt angeführt werden
säe um zu verhindern, daß nicht Schweizer gegen
Schweizer kämpfen; er wünscht übrigens, daß diese-
niqen weiche beweisen können, daß sie jenseits den
Meeren von unserm Gesez keine Kenntniß erhielten,
von der Strafe desselben ausgenommen werden.

Nücc hat diesem Gutachten nichts vorzuwerfen,
als daß es e-si jczt vorgelegt wird, indem durch ein
solches Gesez vor drei vier el Jahren vielleicht einige
lausend junge Helvetier ins Land gerufen worden wären,
er b-harret auf dem Gutachten, damit endlich dieses
vgteriaudsmôrderische Gewerbe aufhöre.

Custor folgt Eschcrn. Pan chaud ist gleicher
Meinung.

Euter giebt Cschern zu bemerken, daß es einem
englischen Kriegsschiff leicht ist, in z Monaten nach
dem Aorgeburg der guten Hoffnung zu kommen, und
osß alw jene Schweizer die dort Krieg.-.aenste thun in
emenl halben Jahr in ihr Vaterland zurükkehrcn können,
da ihnen nun aber ein ganzes Jahr durch dieses Gesez

fur ihre Rükkehr angewiesen ist, so findet er das Gesez

sehr billig. Escher stimmt Gutem bei, insofern er
ein Mittel erfinden kann, durch welches die Engländer
bewogen werden, unser Gesez in Ost - und Westindien
bekannt zu machen, und dann alle in ihren Diensten
sich dort befindende Schweizer sogleich uns zurük zu-
liefern, damit wir mit denselben ihnen selbst den Krieg
machen können; da Guter selbst in dieser Commission
ist, so beharret er auf der Ausweisung des Gutachtens,
in der Hoffnung, S'itcrs lebhafte Einbildungskraft
werde dieses ihm unm ö glich scheinende Mittel zu finden
und vorzuschlagen wissen. Guter sagt, eben komme

ihm in Sinn, daß die Schweizer in Ostindien am
zwckmäßigsten zurükgcrufen werden können, wann wir
dieses Gesez zur Vollziehung an Buonaparte senden,
indem der Weg dutch Aegypten um die Hälfce kürzer
ist, als der über das Vorgebürg der guten Hoffnung.
Das Gutachten wird an die Commission zurükgewiesen.

Das Direktorium zeigt an, daß es zu einer drin-
genden Mission die B. Repräsentanten, Michel und
Schneider nach dem Oberland, und Hammer
nach Ölten gesandt habe. Diese Bothschaft wird dem
Senat zugewiesen.

Das Direktorium übersendet folgende Bolhschaft:

Das Vollziehungsdirektorium der helvetischen
einen nnd nntfieUbal en Republik, an die
gcsezgcbendcn Räthe.

Bürger Gesez geb er!
Besondere Rüksichten, die auch euch von selbst

aussallen, und deren Darstàig eben darum hier gaich
übcrfiüßig seyn würde, bewegen das Vollziehungsdi-
reklorium zur Einladung, daß ihr jenes Nakionalfest,
welches auf den 12. April festgcsezt war, auf ruhigere
Zeiten verschicken' mochtet.

Bei der gegenwartigen Zage der Republik giebt
es kein festlicheres Schauspiel, keine grössere Feierlich-
keit, bei welchen die Söhne des Vaterlandes in schö-
r.crm Lichte auftreten können, als wenn sie an der
Gränze sich erheben, würdig der Vorväter, würdig
des väterlichen Bodens und der angeerbten Freiheit;
und wenn sie den Feind, der einen Angriff wagen
wollte, mit Kraft zurüktreiben.

Republikanischer Gruß.

Der Präsident des volkziehenden Direktoriums,
B a y.

Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sekr.

Mousson.
Secretan untsrstüzt diese Bothschaft, weil jezt

der Wunsch jedes-Hslv Mrs der eines Kriegers seyn soll,
der nur dann das Fest halten will, wann er es mit
Lorbeeren bekränzt feicen kann. Wyder folgt diesem
Antrag/welcher einmüthig angenommen wird.

Die Berathung über den bürgerlichen Rechtsgang
wird fortgesezt, und der 47. § ohne Einwendung an-
genommen.

§ 48. Custor will hier wie bei dem Friedensge-
richt drei Schatzer einführen. Ander werth sieht die
Erwählung besonderer Schätzer für überflüßig an, und
will die Gerichte selbst hierüber entscheiden lassen. Se-
cretan bemerkt, daß da der Gegenstand nie beträcht-
lich seyn kann, die Commission aus Sparsamkeit diesen
Vorschlag machte: das Gericht selbst kann nicht zur
Schätzung bestimmt seyn, denn wenn es z. B. um
Schätzung eines Pferdes zu thun ware, so entstünde ja die

Frage ob das Gericht in den Stall oder das Pferd in
das Gericht zur Schätzung geführt werden müßte.
Jacquier will die Schätzung durch den Friedens-
Achter verrichten lassen. Cnstors Antrag wird ange-
nomme».

§4?. Panchaud wünscht eine französische Ab-
fassungsvclbesserung. Secretan vertheidigt den 5

welcher mit den fünf folgenden §§ angenommen wird.
H S5. Secretan fodert eine Adfassungsvcrbes-

serung, welche angenommen wird.
Der Z6. § wird auf Secretan s A?Vag durch-

gestrichen.
Die folgenden §§ dieses Abschnitts werden ohne

Einwendung angenommen.
Pellegrini zeigt eine Nachricht von einem Sieg

der Franken in Italien an, -ei welchem auch die
schweizerischen Truppen gute Dienste leisteten und auf



weiche hin die Frank,» Verona erobert haben sollen.
Auch soll Toskana erobert urch der Großherzog ge-
fangen genommen worden seyn.

Die vier erstens des vierten Abschnitts des Gut-
achtens über den bürgerlichen Rechtsgang werden ohne
Einwendung angenommen.

§ 66. Custor wünscht noch einen Beisaz § durch
den bestimmt werde, daß der Beklagte auf jeden Fall
nicht angehalten werden kann, schriftlich zu Werke zu
gehen. Seeretan bittet, daß Custor den 70. § lese.
Custor erklart, daß er auferbauet sey. Matti will
dem Wort Gerichtsbehörde, das Wort Competenz um
terschicben. Cu st s r wünscht eher das Wort Gerichts-
gewalt zuseeen. Broye will die Beschwerden die
auf einem Grundstük haften, näher entwiklen. Se-
cretan glaubt dieses sey überflußig und unmöglich,
und befinde sich auch nicht im französischen Gesczbuch.
Broye beharret darauf, daß man bestimme, welche
Grundstücke hier eigentlich geschäzt werde« sollen.
Gecretan glaubt um Broye zu befriedigen, könnte
dem § beigefügt werden, wann es um zwei Grund-
stücke zu thun ist, wovon das eine einer Beschwerde
gegen das andere unterworfen ist, so soll dasjenige
geschäzt werden dessen Werth grösser ist. Dieser Bei-
saz wird angenommen.

Die drei folgenden §§ werden ohne Einwendung
angenommen.

§ 68. Weber bemerkt, daß hier von mündlicher
nicht von schriftlicher Klage die Rede ist, und fodert
Abfassungsvcrbesscrung welche angenommen wird.

§ 6y. wird ohne Gegenbemerkungen angenommen.
§ 7°. Weber fürchtet durch diesen und die fol-

genden §§ werden die Prozesse zu sehr verlängert; er
will daher, daß diese Rükäntworten sogleich gemachr
werden, und fodert Rükweisung dieses und der fünf
folgenden ^ an die Commission, um diesen vorge-
schlagnen Ncchtsgang abzukürzen. Se cretan bemerkt,
daß also die Prozesse, so wichtig sie auch seyn mögen,
mündlich gefühlt werden können, und daß der Klager,
dem der Angeklagte alle seine Vertheidigungsgründe
mittheilen mußte, sich ganz zu Widerlegung dieser
Gründe vorbereiten kann, dahingegen dann der Beklagte
in Rüksicht dieser Widerlegung unvorbereitet ist, und
folglich vernachtheiligt ware, da doch der Angeklagte
immer eher den Vortheil auf seiner Seite haben sollte.
Zudem ist hier auch von schriftlicher Verführung der
Prozepen die Rede, welche also nicht auf der Stelle
stair haben kann; er unterstüzt also den §. Weber
beharret auf seiner Einwendung, und bemerkt, daß
hier nur von mundlicher Verführung die Rede ist,
weil erst im 77. § die schriftliche Verführung bestimmt
wird. Der § wird unverändert angenommen.

Das Direktorium zeigt an, daß Schaffhausen ge-
stern noch von fränkischen und helvetische« Truppen
besezt war, bestätigt die Wegnahme des Passes von

Finsterm,',,rz, und zeigt an, daß Verona we.ggenom-
men worden, und die helvetischen Legionen sich hier-
bei gut ausgezeichnet haben.

H üb er fodert ehrenvolle Meldung fur de helve-
tische» Legionen, und wünscht, daß unsre neu Einge-
schriebue ein Beispiel an den fränkischen Conftribirten
nehmen. Er lach er folgt, und fodert Druk dieser
guten Nachrichten. Zimmermann folgt, und fooert
Mittheilung dieser Nachrichten an alle helvetische
Truppen. Billeter unterstüzt alle diese Autrage, well
di,se Berichte ein schönes Gegenstük zu Herzog Karls
Manifesten machen werden. Diese Antrage werden
alle einmüthig angenommen.

Die übrigen ^ des bürgerlichen Rechtsgangsgut-
achtens werden ohne Einwendung angenommen.

Da der Senat einen Abschnitt des Friedensrich-
tersbeschlusses wegen fehlerhafter Abfassung zurükweist,
so wird der Kauzlei aufgetragen dieselbe zu verbessern.

Die Versammlung bildet sich in geheime Sitzung.

Senat, 2. April.
Präsident: Forncrod.

Der Beschluß, welcher den 4ten Abschnitt der
Organisation der Friedensrichter, der von dem Vcr-
fahren gegen die nichterscheinenden Partheicn handelt,
enthält, wird vcrlesen.Lü th i v. Sol. verlangt Verweisung
an die Commission, welche sich schon mir den frühem
Abschnitten beschäftigte. Zäslin bemerkt einen Re-
dakiionofchler. Der Beschluß wird wegen fehlerhafter
Redaktion verworfen.

Der Beschluß, der den 5ten Abschnitt dieser Or-
ganisation das Verfahren des Friedensrichters gegen die
erscheinenden Partheicn enthält, wird verlesen, und an
die Commission, die mit den frühern Beschlüssen bcschäf-

tigt ist, gewiesen. Das nämlich: aeschieht mit dem
ersten Abschnitt des 2tcn Theils dicscv'Vlitachtcns, über
Friedcnsgerichte.

Der Unterschreibet Schnell verlangt schriftlich
Urlaub, um das Vaterland auf den Grenzen verthci-
digcn zu können. Lautes Beifallklatschen. Der Uittcrschr.
Heidegger äusscrt mündlich den gleichen Wunsch.

Muret bezeugt seine Freude über diese patriot!-
scheu Begehren, und anerbietet sich den französischen
Verbalprozeß indeß abzufassen. Genhard legt gleiche
Wünfthe um Bewilligung nach den Grenzen zu eilen,
von theile der Copiste,» des Senats, A beg g u. W u r-
stenberacr, vor.

U st er i erbittet sich die Erlaubniß, die Geschäfte
des deutschen Secrctairs mdeß versehen zu dürfe».

Trauer, Lüthi v. Langn., Stapfer und
andere Mitglieder anerbieten ihre Dienste bei den vcr-
schiedcne» Geschäften der Kanzlei.

Diese verschiedene» Anträge werden unter Beifall-



bezengnnge» angehört; den Angestellten bei der Kanzlei
wird der angesuchte Urlaub ertheilt, und ehrenvolle
Meldung ihres patriotischen Eifers im Protokolle de-

schlössen.— Auch Murcss und Usteris Anerbietun-
gen werden angenommen.

Die Discussion über den Beschluß wegen Trennung
von Staats- und Gemeinbgut wird eröffnet.

Crauers Minovttààricht war folgender:

B. Repräsentanten!
Die Minorität ihrer Commission hält es für über-

flüssig, idnen die Wthwendigkcit zu beweisen, daß die
Staatsgüter von den Gemcindsgücern müssen getrennt
werden. Sie zweifelt nicht, daß sie von der Dringlichkeit

rübcr verfügte, so muß der Beweis von der ansprechen-
den Parthci geführt werden. Doch die Majorität selbst
hält diese lczce Bedeutung nur für wahrscheinlich, und
das noch aus dem sehr un>,'läßlichen Grund, weil der
6te § dem eorcn j entgcgcngese;t sey. Das Munizi-
palgesc;(§. ss.) die Bestreitung der örtlichen Polizei aus
den dazu bestimmten Gemcindseinkünftcn betreffend,
bleibt in seiner Kraft. Wenn das Kapital nicht hin-
reichte, worüber die alten Regierungen verfugten, und
laut dem c-ten der Besizthiim ron den Gemeinden
nicht kann bewiesen werden, so ist es oime Wicderrede
Nationalgnt; also ist auch der Zins davon als Emkunst
Nationalgut; also muß alsdann die Orrspoüzci aus
diesen Einkünften, die der Nation gehören, bcsiritten
werden. Die Gemeinde leidet mithin nichts dabei:

überzeugt smd, man müsse die gegenseitigen Kennzeichens's hat also auch keine Ungerechtigkeit statt. Und wenn
îvbaid als mcglich, festsetzen. Sie istmirder Majorität das, was der Staat an Einkünften zicbt, zu Bcstrci-
einig, man habe mehrere Grundsätze aufzustellen, und daß rm,g der Oetsponzci nicht erklekc, und wenn keine ei-
dem gcsczgàden Corps dieses obliege. Hingegen kam, gends dazu bestimmte Einkünfte da sind, so ists ja
jie der Majorität darin nicht beistimmen, daß die Ge-'bssU^ daß das ermangelnde auf alle Einwohner der
sczgcbcr e nem Richter übergeben sollen, zweifelhafte-Gemeinde ohne Unterschied nach Verhältniß ihres Ber-
Fälle zu nnters.lchen, und zu cntsclsstidcn. Diese mögcns vertheilt werde. Doch der 82 z des Munizipalge-
Aeusserung wird die Minorität dann zu wicderlegen fttzcs selbst, erklärt die Sache deutlich genug,
suchen, w-um sie den irren § untersucht, auf welchen j Was gegen dein 7teil § die Majorität einwendet,

lässt sich leicht wicdcrlegen. Nicht alles Munizipalgut,
twcmi man doch die Güter, von denen ,m ?tcn 5 die

Rede ist, so nennen kann, welches die Majorität selbst

bezweifelt,) wird für Nationalgnt angeschn, sondern

nur das, welches die Gemeinde laut dem 7ten § nicht
als ihr Eigenthum bemessen kann, und diese Beweis-
führung scheint der Minorität keineswegs unbillig.

Die zwo von der Majorität vorgcfchlagnen Besinn-
mungen zu cinemGcsetze, kann dicMinoritär nicht billigen.
Oder wie, soll der mit historischer Gewißheit dargethane
Ursprung, Erlangung, oder Stiftung eines Guis,

sich diese Aeusserung bezieht. Die Majorität hält den:
steu j für unausführbar, für ungerecht und unzuläßlich;
nicht so die Minorität. Was in den Staatsicelel floß,
«der was vcrwcudet worden, kann freilich nicht immer
aufgefunden; aber gewiß ist es, daß es Fälle giebt,
wo dieses möglich ist : und was auf diese Art kann

gerettet werden, ist Gewinn für die Nation, und die

allgemeine Beisteuer wird um so viel kleiner, und daher
kür die steuerbaren drsto weniger lästig. Was die
Äcbcriassungen, Schenkungen der alten Regierungen
an Gemeinden oder Korporationen bctrift, so wie
solche Anstalten und S'singen, wird der 7te untssàr einer Anstalt entscheiden, ob das Gut National-
L vle § alle» Ungerechtigkeucn leicht vorbeugen. Die' oder GememtSgut ist Warum sollen nur die Güter,
alte Regierung war allerdings als souverain befugt-deren Erlangung nicht ausschließlich von der Gemeinde

zu diessn Anstalten. Es g,cbt aber derselben vonlals Gemeinde, alle Anstalten, deren Stiftung ausschhes-

zweierlei Art; nämlich die, welche auf den 7ten h,uich für tic Gemeinde geschehen ist, Nationass.nl seyn

«nd die welche auf den rc> tz Bezug haben. DetssWurum sot! in Fällen, wo Ursprung und erste «tiftiwg
Besizthum derer, die sich auf den 7tcn§ beziehen,, ungewiß bleiben, die V-rwendung des Guts und der

kann nicht angetastet werden. Also ist die Furcht
der Majorität ungcg'ü-idet. Sind keine Titel zu
Gunsten der Gemeinde da, so entscheidet der 7tc 5

àrmal. An dem 6tcn H stößt sich die Minorität kci-

neswegs. Sobald die alten Regierungen über diese

Gute? rerfügteii, zu was immer für einem Gelwauch,
so muß die ansprechende Parthci den Beweis führen.jdas Wort streitig gar zu buchstäblich a s.
Wäre der Ausdrnk zum vfffcntiichcn Gebrauch,französischen Abfassung heißt es: «îiflìcullá, eSchwie»
noch so undcstimmk, so hebt die Natur der Flache,rigkeit) Uebrigcns ist d-e Minor tät w gut als tie Ma-

Anstalt entscheiden? Warum sollen nur die, National-
gütcr seyn, die nicht einzig und ausschließlich fur den

Nutzen der Gemeinde, oder für den chnr Burger ver-
wendet wurden Doch der Stein des cigent ichî ' An-
stosses ist der r >te §. Wie ihn die Minorität versteht,
redet dicsr § von keine-!. R'chter. Die Majorität leget

' Inder



Trennung dcr Gewaüen sündige, ist der Minorität
nicht so begreiflich. Wohl mag die gegenwätige Reso-
Union unvollkommen seyn, weil es unmöglich ist, in
dieser Sache alle Fälle vorherzaschen. Ein nachfolgen-
dcr Beschluß muß vervollständigen, was jezt noch man-'
gelt. Die gesezgebendcn Räthe werden keine Richter
seyn. Es kann alft dcr Einwurf der Majorität dcr
Commission nicht gelten. Es ist auch nicht um lange
und kostbare Prozess: zu thun, sonder» es ist darum zn
thun, ein nachfolgendes Ergänzungsgescz zn machen,
das nicht nur aus den Anlaß gebenden Fall, sondern
auf alle ähnliche Fälle anw udbar ist. Die Zeit, welche
das gcsczgebcnde Corps zur Abfassung dergleichen nüz-
licher uns nothwendiger Gesetze verwendet, ist keine
ge aubtc Zeit. Dabei gebraucht die Majorität das
Wort Richter hier gar zu gewissenhaft. Das gcfcz-
gebende Corps richtcr nicht, wen» Umstände in Bezug
auf die Trennung der Nationalgüter von Gemeinde-
gütern feinem Entscheid unterworfen werden, auf den
vorläufigen Vorschlag des Direktoriums. Es ist daher
nicht zu fürchten, daß eine Revision der Urtheile statt
baden werden, weil kein Urtheil gefällt wird, sondern
ein Dekret gefaßt wird. Eitlem besonders zu ernennen-
der Ausschuß kann die Minorität ihren Beifall eben so

wenig geben, als einem Gericht, heiße es wie es wolle.
Nicht genug, daß ein solcher Ausschuß sowohl als
ein jedes Gericht könnte partheiifch, und bestechbar seyn,
Ware eins und das andere gegen die Constitution, laut
welcher das gefezgebende Corps keine seiner Verrichtungen
zeinanden, wer es auch seye, übertragen kann. Doch
genug, die Minorität B. R. hat fie vielleicht schon zu
lange aufgehalten. Allein dcr gegenwärtige Beschluß
fehlen ihr so wichtig, daß fie geglaubt hat, fie würde
ihre Pflicht nicht thun, wenn sie nicht auf alle Eimven-
düngen der Majorität geantwortet hätte. Nach reifer
Erwägung hat fie nun gesunde», daß dcr Beschluß, so

abgefaßt ist, wie ihn der grosse Rath bis jezt hat abfas-
sen können, und daß die Einwürfe der Majorität nicht
so erheblich, daß man die Resolution verwerfen könnte:
sie rath ihnen daher die Annahme des Beschlusses, in
der Hofming, ihre Genehmigung B. R. werde der Re-
publik ergiebige und nothwendige Hülfsquellen eröffnen,
die bei einer anders abgefaßten Resolution leicht, sehr
leicht verhütet werden, und in die Behälter grosser volk-
reicher Gemeinden zurütfliessen könnten, da fie doch,
wie die Minorität dafür hält, Nationalgut find. —

Badoux spricht gegen den ilien Art. des Be,
schlusses, dcr entweder ganz überflüssig oder consiitu-
tisuswidrig ist; das erste wann die Bedeutung richtig
Ware, die die Minorität annimmt: offenbar aber ist
rs um richterliche Urtheile zu thun, wozu die gesezge-
bcnden Räche nicht befugt sind. Es ist um so noch-
wendiger einen Richtcr zu bestimmen, da verschiedene
-llrtikel des Beschlusses von Beweisen »nd Btwtisfilh-
reu sprechen.

Crauer: Wenn sich Streitigkeiten erheben, so
sind die aufgestellten Grundsätze des Gesetzes entweder
anwendbar oder nicht; im ersten Fall kommt es den
Gesezgebern zu, die Anwendbarkeit aasznsprechen; im
zweiten müssen sie ein vervollständigendes Gesez gebe-,

Knbli: Der Gesezgeber kann ehe er genügsame
Kenntniß einer Sache hat, nicht deutliche nnd klare
Gesetze machen; das ist hier der Fall — und darum
hätte ich gewünscht, man würde mit der Resolution
»och zugewartet haben. So sorgfältig also der Rap-
port der Majorität auch abgefaßt ist, so könnten zu
vorteilhafte Schlüsse für die reichen und grossen Ge-
meinden aus den dc-ein aufgestellten Grundsätzen und
Vorschlägen gezogen werden; er kann diesen teuer»
nicht beistimmen und ist über die Resolution selbst
noch unentschieden.

Usteri bittet, daß man in seinem Bericht dasje-
m'ge was über und gegen die Bestimmungen des Be-
schlusses des gr. Raths gesagt ist, nicht mit den
eigne» gelegentlich aufgestellten Bemerkungen und Vors
schlagen vermenge-; diese leztcrn machen einen ganz
ausserwesentlichen Theil des Berichtes aus, und sie
werden auf keine Weise angenommen, wenn auch
schon der Beschluß verworfen wird. Crauer behaup-
tct, der see Art. enthalte nichts ungerechtes, weil er
durch den ?ten Art. eingeschränkt werde; allein der ?te
Art. bezieht sich einzig auf den üten und keineswegs
auf die vorhergehenden Artikel, -- Der 6te Art. ausser
seiner Unbestimmtheit, ist ungerecht, weil die Regie--
rungen der chmals souveraine» Städte immer auch
die Munizipalräthe dieser Gemeinden waren. Der
iite Art. endlich kann unmöglich so ausgelegt wer-
den, als bezöge er sich nur auf Gesetzesauslegunge»
und nicht auf Entscheidung einzelner Fälle; die ganze
Abfassung desselben widerstreitet dieser Behauptung:
auch kann man sich zuin Ueberfluß auf die Debatte»
des gr. Raths berufen, wo die Mitglieder sowohl, wel-
che für als jene welche gegen den Artikel sprachen, ihn s»

auslegten, wie ihn die Majorität auslegt, und auslege«
mußte.

Devevey spricht gegen den 6ten Art.; es ist
nirgends bestimmt, vor welchem Gericht die Beweise
geführt werden müssen; die Verwattungskammern wer-
den die Beweise für den Staat führen, aber vor wem?
Der «te Art. ist überflüssig ; im toten Art. ist das „ und
andere dergleichen" sehr-tadelnswürdig. — In Rükficht
auf den tuen Art. stimmt er der Majorität bei, «ml»

verwirft den Beschluß,

Laflechere findet den Beschluß unvollständig,
und auf mangelhaften Kenntnissen beruhend: eine Com-
mission dcr Räthe oder vom Direktorium ernannt,
sollte auf Ort und Stelle steh erst vollständigere Kennt-
nisse verschaffen. Nirgends find in dem Beschluß die-
ienigen Personen bestimmt, die im Rainen der Nation
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handeln sollen. — Er glaubt, es sollte ein eignes Tribu-
val für diese Entscheide aus Mitgliedern aller Kantons-
gcrichtc zusammengesczt werden.

Bvdmer halt den Schluß für äusserst wichtig;
fo viele Schlnße haben wir schon aus Dringlichkeit
annehmen müßen, solche die neue Lasten aufs Volk
legten; womit könnten wir nun das Volk beßer be

ruhigen, als wenn wir für Millionen sorgen : er bittet
also man soll sich nicht übereilen; der Rapport scheint
ihm viel zu weitläufig; dam, ist eine Petition des ganzen
Cantons Zürich beym Direktorium eingekommen, gegen
Ansprüche, welche die Gemeinde Zürich macht; ob nun
durch diesen Schluß die Bittsteller abgewiesen würden,
das weiß er nicht einmal. Er tragt daher entweder
auf Vèrtagmrg oder aus eine 2te Commission an, die
über Majorität und Minorität der ersten entscheide.

Kittel holz er glaubt, der Gesezgebung komme
es i>>) über alle Falle durch Gesetze zu entscheiden,
was Staatsgut sey ; im ausführlichsten Verstände kann
man also allerdings sagen der Gesezgcber sey Richter-
Die is ersten Artikel der Resolution halt er für aimchm-
bar. Der 11. Art. verrathe aber auf gar zu deutliche
Art das eigentliche Richteramt, und ist ihm unannehm-
tich; nach Kubsts Abfassung würde er ihn annehmen;
mit emzelneu Nichtcrspruchen darf sich die Geftzgcduug
kicht abgeben.

Aug-nstlni: Der Gegenstand ist dringend, und
man stuftet nach dicstr Entscheidung — es ist darum
sehr zu wünschen, daß der Beschluß angenommen werde;
der p, P 3, und sie Art. können nicht angefochten wer-
den; di.e Bedingung unter der die Majorität den äeen

Art. annehmen will, nimmt er mit vollem Herzen an,
w der Hosnung, daß mau auch diese nämliche in
dem Aufhcdnngsgcsttze der Klöster befindliche Bedingung
erfüllen werde. In Rükstcht auf den 6ten Art. kann

er nicht der Majorität beistimmen; er hält ihn für eben

so, ausführbar als gerecht; die alten Regierungen fuhr-
ten genaue Rechnungen, die allenthalben noch verhau-
den seyn werden, und sobald der Staat erweislich ge-

macht hat, daß Stiftungen ans verkauften Klostergü-

tevn entstanden find, so müßen alsdann Gemeinden, die

diese bcn ansprechen wellten, ihre Schenkungen bewei-

stn; er würde es im Gegentheil ungerecht finden, wenn
der Art. nicht vorhanden wäre; es waren auch mit

die Grundlage der Trennung zwischen Gemeinde- und
Staatsgut fcstgc-czt werden; in der Folge wird das
Tribunal schon angewiesen werden.

Er hatte gewünscht, dem 4. Art. wäre die von
der Majorität verlangte Bedingung, dem 5- Art. auch
eine Ausnahme zu Gunsten einer einzelnen Gemeinde
gemachter Schenkungen, beigefügt worden. Er nimmt
aber den Beschluß an.

(Die Fortsetzung folgt.)

Kleine Schriften.
61. Einige Gedanken über die bürgerlichen

Rechte und Pflichten der RcUgionsoie-
ucr und ôffentlichen V 0 lk sleh rer i n H e l-

vetien, den Repräsentanten und den
Burg e r n d e r R c p u blik zur eigenen B eur-
theilung vorgelegt, von H. Gchinz,
D. G- W. von Zürich, 8. 1799- S. nü.

Der Versass r bemüht sich darzuthun, was wir
schon mehr als einmal in unserem Blatte zu äusseren

Gelegenheit hatten, und was auch von der Revisions-
commission des Senats lief ist gefühlt und beherzigt
worden, daß die Ausschließung der. Rcliglonsdiencr
von den Aktivbürgerrecht.'n, al'en'Trundsätzcn zuwider
läuft; er zeigt wie diese Ausschließung den Grund-
satzen der Freiheit entgegen ist, welche will, daß alle

Bürger nur Gesetzen gehorchen sollen, die sie sich un-
mittelbar oder mittelbar durch frei gew chlte Reprà- ^

sentanten selber gaben; den Grundsätzen der Gleich-
heit, die will, daß alle Staatsbürger gleiche politische
und bürgerliche Rechte genicssen;'den Grundsätzen der

Gerechtigkeit und Billigkeit, indem man die Erfüllung
aller bürgerlichen Pflichten von denen verlangt, wcl-
chen man den Genuß aller bürgerlichen Rechte doch

nicht gestattet; es stimmt jene Ausschliessung auch mit
»einer gesunden Politik keineswegs übcrein, da der

Einfluß der Religionslehrer auf das Volk so groß ist,

und die Zurükfttzuug und Erniedrigung derselben unter
alle übrigen Klassen der Staatsbürger, der Religwn
selbst bei dem Volk zu keiner Empfehlung dienen,
Zutrauen, Ordnung, Gehorsam und Lttbs keineswegs

Mcht gemachte Sustungen für Klöster, und dennoch hat kann
îUL fur National^îlîrr Dcr Daß der V- ikàhrec, wenn er zu einem im

ètê Art. stießet aus allgemeiner not lg r u-.cess-lehre Staat gewählt ist, die Ausübung seines bishewgen
her; sobald die allen Regierungen.verfugten,.;? hauen Deutlichen Berufs wahrend der Dauer seines Amts
fie Präsumption rechtmäßigen Besitzes fur stch.^. Was^rzicht thut, würde ganz in der Ordnung seyn ; aber
'den t tttn Art. b. rift, so kommen entweder die Schwlt-j haß er um wahlfähig zu werden, seinen Beruf erst ver-
russeiten daher, weil das Gcsez nicht deutlich ist, voer/^H.» muß, aufs ungewisse hin ob er in einem andern
wti! es über etwa sich ereignende Falle nicht aegcipro-chatte dem Staate zu di nen werde berufen werden,

dem Intriganten ein«



Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und Ußeri
Mitgliedern der gesezgebenden Räthe der helvetischen Republik.

Band III. M. XI.IV. Luzern, den n.April 1799. Oi.Germ. VIIH

Gesezgebun g.

Luzern, 10. April. In der gestrigen Sitzung
ist nachfolgender Beschluß vom Senat angenommen
worden:

" Auf die Bothschaft des Vollziehnngsdirektoriums
vom 8. d. M. bat der grosse Rath nach erklärter
Dringlichkeit einmüthig und durch Bcifallzuruf beschloß
sen: der Bündtnerischen Erklärung über die Vereinn
gung Graubündtens mit der helvetischen Republik die
Sanktion zu geben, »

Senat, 2. Aprik.
(Fortsetzung.)

Fuchs stimmt der Minorität mit Ausnahme des
ti. Art. jedoch, bei; betreffend den 5. Art. so müßen
die protestantischen Kirchengnker mit den katholischen
gwickes Schiksal haben; Recht zu Vergebungen davsn
«n Gemeinden, harre die alte Regierung überall nicht,
lieber den 11. Art. aber, stimmt er der Majorität
bei; wie Kubli ihn redigirt haben wollte, würde er
annehmen; nun kann er es nicht, und wünschte den
Beschluß wegen fehlerhafter Redakrion verworfen zu
sehen.

-Meyer v. Arb, bemerkt über den 7, §. daß die
wen gsten Gemeinden im Fall semr werde», die ge-
fäderren Beweise zu führen, und dadurch müßten eine
Menge Propste entstehen. Er «ssewbt vielmehr, wenn
s ue Gemeinde lang ununterbrochenen Besitz genossen
h-tt, so ware der Swat Bewei-e zu fuhren, verbunden,
wenn er der an-pre ende ist. — Jene zahllosen
Sweitgitter sollten n u» ab. r iiberdiesi nach dem 11. Art.

den gesezgebenden Rache«» entschieden werden.—
Sown me! r nals haben wir- VeschlüHe verworfen, weil
dvrch sw den Gesezglbern richterliche Verrichtungen
i b rtragen w'edeu; wir werden dieß auch hier thun.
"' Ein urpar beyisches Gericht muß dazu besonders
^.gestellt werbe?. Er verwirft den Beschluß. — Es
m march der Resolution noch eine Vecfigung zu Gunsten
»er Gemeinden, denen vormalige Regierungen wider-

rechtlich ihr Eemeindgut abgenommen, und dasselbe
zu Staatsgut gemacht haben.

Muret verlangt, daß die Fortsetzung der Disg
crWon bis Morgen vertaget werde. Dieser Antrâg
wird angenommen.

Ein Brief des Pfarrers von Hochdorf, C. Luzern—
der eine patriotische Adreße semer Gemeinde übersens
der — in welchem sie die Gesezgebcr auffordert, die
Hauptstadt der Republik nicht langer unbewacht zu
laßen, und sich selbst zu dieser Wache anbietet, wirb
verlesen.

Dold er bezeugt seine gerührte Freude über diese
ächt patriotische Adreße. Er verlangt ehrenvolle Mite
khcilung und Druk in beiden Sprachen zu 500 Epempl»
Zäslin unterstüzt den Antrag, und verlangt Mitkheie
lung an den großen Räch und ans Vollzieh.ings - Die
rektorium. Bodmer stimmt diesen Anträgen bei,
zieht aber doch vor, die Wache aus der ganzen Ree
pub'ik zu wählen, wie es bereits zu thun besch'oßen
worden. Kubli. Es ist nicht zur Sicherheit der Gee
sezgcber, daß wir 1500 Mann hicher kommen laßen;
es geschieht dieß zur Sicherheit des Vwerlands.—
Holders und Srslitts Anträge werden angenommen.

Der Senat schließt seine Sitzung und beschäftigt
sich niit einem auf die Feier des 12. Aprils Bezug has
bcnden Gegenstand.

S e U a t.

Nachtrag zum 2y. März.
(Abends 6. Uhr.)

In geschloßner Sistung nimmt der Senat 2 Bes
schlüsse an, durch die das Direktorium eingeladen,

wird, den gesezgebenden Räthen verschiedene auf die
Zeitumstàndè Bezug habende Nachrichten mitzutheilen.

Er verweist einen Beschluß übet die BestrafunS
derer die sich weigern würden mit dem Elitencvrxs
marschiren, an eine Commission.



Grosser Rath, z. April.
Präsident: Desto es.

Grafenrked erhält wegen Krankheit einiger sei-
»er Familienglieder für 4 Tag Urlaubsverlängerung.

Auf Anderwerths Antrag erhält Meyer we-
gen der Krankheit seines Vaters ebenfalls Urlaubsver-
langerung.

Akcrmann fodert, daß nun wegen den abgeân-
derten Verfügungen für Anwerbung 5er i8<-oo Mann
Hilfstrnppen, das Gesez zurükgenommcn werde, wel-
ches verbietet, daß sich ein Bürger in dem Auszüger-
korpc durch einen andern ersetzen lasse. Gmür kann
nicht dieser Meinung seyn, denn wir haben alle gleiche
Pflicht das Vaterland zu vertheidigen, und er denkt,
jeder gute Bürger werde gerne das Vaterland vcrthei-
digen wollen; 'er fodert also Tagesordnung. Gapani
folgt ganz Gmürs Antrag, welcher angenommen wird.

Akermann fodert nun Urlaub für sich selbst,
weil sein einziger Sohn im Auszügerkorps sich befin-
det, und sein wichtiger Gewerb zu Hause nicht be-

sorgt wird. Carrard sagt, der Plaz von Akermann
Sohn ist bei der Armee : der Plaz von Akermann Vater
ist hier; ich fodere Tagesordnung. Gapani folgt
Carrards Antrag, welcher angenommen wird.

Die Friedensrichtercommisfion legt eine verbesserte
Abfassung eines ihr zurükgewiesenen Titels vor, wel-
che ohne Einwendung angenommen wird.

Die Gemeinde Tägcrfelden fodert Erlaubniß, ihre
Gemeindwaldungen vertheilen zu dürfen, weil sie Holz-
marMl hat. Droye fodert Verweisung an die Ge-
mcindsgütervertheilungscommission. Ger m a un und

Kiich mann folgen diesem Antrag und bitten um
schleunigen Rapport von der Commission. Escher
stimmt ebenfalls für Verweisung an die Commission,
kann aber nicht dazu stimmen, daß ihr ein schleuniger
Bericht abgefedert werde, denn allerfodcrst ist der
gegenwärtige Zeitpunkt nicht sehr geschikt für eine

solche Unternehmung, und überdem ist dieser Gegen-
stand so ausgedehnt und mannigfaltig, daß er nur
mit der größten Lokalkcnntniß behandelt werden kann,
und es also sehr gut ist, wann die Commission viele Bitt-
schriften über denselben erhalt; auch ist die gegenwär-
tige Bittschrift ein Beispiel, wie übelverstanden solche

Begehren meist sind, denn würde die Theilung dieser

Waldnng zugestanden, so ist wohl ziemlich wahrschcin-
lichj daß die Gemeinde Tagerfelden in etwa 20

Jahren weit mehr und dann mit grösser,» Recht über

Holzmangel klage» würde als gegenwartig.
Ein Ncbenwirch in Unrerendingen im Kt. Baden

bittet um Erlaubniß, weiter fort Wein ausschenken zu

dürfen. Man geht guf^die bestehende DlrcUorialvcr
ordnung begründet zur Tagesordnung.

M a r ga r c t h a Streit von Riggisberg bittet um
Erlaubniß,'vor Verfluß ihres Wittwenjahrs heuracheu

zu dürfe«. Man geht chr Tagesordnung.

Die Gemeinde Metmenstätten im Kt. Zürich be-
gehrt Vertheilung ihrer Gemeindweide. Diese Bitt-
lchrift wird an die Gemeindgüterverthcilungscommis-
sion gewiesen.

Die Meisterschaft der Schuhster in Bafel mache»
Einwendungen gegen die Jndustriefreiheit und fodern
besonders Einschränkung der Fremden. Man geht
zur Tagesordnung.

Agent Lüthi von Lauperswyl bittet um N-clst-
Vermehrung der Auflagen und Verminderung der Be?
soldungen. Auf Custors Antrag w?rd diese Bitt,
schrift der Vesoldungscsmmisslon zugewiesen.

Heinrich Roth von Ober-Erlisbach wünscht
eine Witwe heurathen zu dürfen, mit der er die Ehe
gebrochen hat. Akermann will entsprechen. Custor
chdert aus Achtung für die Gesetze Tagesordnung.
Oesch ist Cnstors Meinung. Secretan sagt, es
ist nicht nur um die alren Gesetze, aber um die Sitten
und die gute Ordnung zu thun; auch gab uns Frank
reich erst neulich das Beispiel der gleichen Grundsätze,
also fodert auch er Tagesordnung. Akermann be-
harret, weil die erste Ehe durch den Tod aufgelöst
wurde. Secretan beharret ebenfalls, weil nicht die
Aufiösungsart dsr ersten Ehe, sondern das in dersels
ben begangne Verbrechen diese Verbindung nicht zu-
läßt. Man geht zur Tagesordnung.

Levnzi Käpeli von Meisterschwanden wünscht
leinen Antheil an den Gemeindsgütern zu verkaufen,
welches die Gemeinde nicht gestatten will. Kilch-
mann wünscht Verweisung an die Gememdsgüterver-
theilungscoinmisslon. Wyder fodert eine eigne Com-
mission über diesen Gegenstand. Custor ist Kilch-
manns Meinung, weil die allgemeine Commission den
Gegenstand im Ganzen behandeln soll. Rellstab ist
Wyders Meinung, weil es nur um Erläuterung eines
mißverstandenen Gesetzes zu thun ist, denn die Ge-
meindgüter sind wohl als Eigenthum, nicht aber als
Privareigenthum der Gemeindsgenossen erklärt worden.
Wyder beharret. Oesch folgt Wydern. Secre-
tan bemerkt, daß das Recht des Antheils an den
Gemeindgütcrn sehr verschieden seyn kann und also
völlig nach den Rechten jeder Gemeinde, also rich-
terlich zu beurtheilen ist; er fodert also Tagesordnung.
Man geht zur Tagesordnung.

Ulysses v. Salis im Eggbühl, Kt. Zürich,
fodert Untersuchung seiner Aufführung, um wann er
unschuldig erklart würde, von der kostbaren Bewa-
chung, der er schon lange unterworfen ist, befreit zu
werden. Ville ter fodert Verweisung ans Direkte-
rium, obgleich er von den Salisen keinen guten Be-
griff hat. Custor fodert Tagesordnung. Nüce so-
dcrt mit Unwillen Tagesordnung, weil diese Salis,
besonders die beiden Brüder von Marschlins, Erz-
Meuchelmörder, Verräther :c. am Vaterland sind.
Kilch mann fodert bestimmt Verweisung ans Direk-
tvlium. Billetcr stimmt nun auch zur Tagesordj-



«ung und host dieser Salis werde naher eingezogen
seyn. Escher sagt, ungeachtet des schonen Verzeich-
nisses von kräftigen Schimpfwort.'», welche Nüce ge-
gen die Gebrüder Salis ausgestossen hat, kann die
Versammlung, wenn sie den Grundsätzen getreu seyn

will, darauf keine Ruksicht nehmen, weil der gr. Rath
keinen öffentlichen Ankläger haben soll. Hier haben
wir also nichts zu betrachten als die Bittschrift eines
Bürgers, der Einwendungen Wider gegen ihn genom-
mene Maasregeln macht, folglich sotten wir dieselbe
dem Direktorium zuweisen. Nüce bezeugt, daß er
einen grossen Fehler habe, und eine Katze, Katze,
und einen Schelm, Schelm Heisse, allein er will sich

von diesem Fehler nicht befreien, und beharret also
auf seinem Antrag. — Man geht zur Tagesordnung.

Das Direktortum übersendet folgende Bothschaft.

Das Vollzichmtgs Direktorium der helve-
tiseyen einen und untyeilbarcn Republik,
an die gesezgebenden Räthe.

Bürger Gesezgeber!
Mit euch theilt das Vollziehnngsdirektorium das

ganz besondere Vergnügen, das demselben eine patrio-
tische Gesellschaft zu Sumiswald im Kanton Bern
verursacht. Diese Gesellschaft sendete unterm Zysten

Merz dem Direktorium die Beschreibung von dem
durch sie veranstalteten Freuden- und Volk--feste wegen
Bimdens Befreiung. Dem Feste wohnten mit herzli-
cher Theilnehm arg über zvoo Personen bei.

Aus dem nahen Walde holte die männliche In-
gcnd einen Freiheitsbaum, und beim Eingänge des
Dorfes begrüßte sie die weibliche Jugend mit Frei«
hcitsgesangen. Unter Jubel wurde der Baum hinge-
pflanzt, uud die Feierlichkeit durch Ablesung einer
Patriotischen Rede geendigt.

Ein besondere? ehrenvolles Zeugniß giebt der Ge«
sellschaft der Distriktsstatthalter von Niedcremmenthal.

Nachahmungswürtig ist die Art und Weise, wie
sie den sonntäglichen Abend zubringt, unter öffentlicher
Vorlesung der Zeitnngs- und Volksdlatter, so wie
vomemlich auch der Gesetze und Verordnungen, welche
Vorlesung ungeachtet des grossen Zulaufes mit An-
stand geschieht.

Zu einer Zeit, Bürger Gesezgeber, wo euch die
hin und wieder so unparriotische Volksstimmung Sor-
gen und Mühe verursacht, muß es euch angenehm
seyn, hier von cinrr patriotischen Gesellschaft, die zum
Muster dienen kann, Nachricht zu erhallen.

Republikanischer Gruß.
Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

B a y.

Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sekr.
Mousson.

Billeter sagt, dieß wird abermals eine fatale
Nachricht für die Aristokraten seyn, weil sie sehen weiv
den, daß noch Patriotismus in Helvetien herrscht k

'Er fodert ehrenvolle Meldung und Mittheilung an den
Senat. Dieser Antrag wird angenommen.

Jakob Scheurmann von Wangen, Distrikt
Wkllisan, klagt, daß man ihm noch ein Einzuggeld
abfodere. Ki ich mann fodert Tagesordnung, weil
Ver Kauf schon vor unserm Aufhebungsgesez statt
hatte. Custor folgt diesem Antrag, welcher angee
nommen wird.

Die Gemeinde Zuggeren im Kt. Baden klagt, daß
ihre Kirchenrechte von ihrem ehmaligen Commandeur
beeinträchtigt wurden und fodert Gerechtigkeit und
bessere Schulanstalten. AnfC u si o r s Antrag wird diese
Bittschrift dem Direktorium zugewiesen.

I. Almann im Distrikt Wangen wünscht die
Witwe seines Bruders Heurachen zu können. Ma»
geht zur Tagesordnung.

Die Bürger von Neuenkirch wünschen der Mus
nizipalität von Scmpach beigeordnet zu werden. Auf
Kilchmanns Ankrag wird diesem Begehren entt
sprachen.

Die Gemeinde Schütz bittet für einen Kloster?
speicher, um ihn als Schulhaus gebrauchen zu können.
Carrard fodert Vertagung, weil laut dem Gutachten
der Erziehnngscommission die Gemeinden in dieser
Rükstcht begünstigt werden sollen. Dieser Antrag wird
angenommen.

Viele Bürger des Tburgöus klagen, daß man für
die Erblehen eine besondere Loskaufungsart zu bestim-
men gedenke, da sie dieselben nach dem Feodalrechts-
geftz abgeschaft wünschen. Auf Anderwerth s An-
krag wird diese Bittschrift au die über diesen Gegen-
stand niedergeftzte Commission gewiesen.

I oh. Mâser lin von Amftldingen wünscht, daß
die G.ftzaeber einen Prozeß entscheiden, weil er sonst

nicht Hoffnung hat, ihn gegen seinen rechtskundige»
Gegner zu gewinnen. Custor will auf den 67 § der
Const.tutisn zur Tagesordnung gehen. Oesch und
Gap a ni fodern Mittheilung an das Direktorium.
Jomini stimmt Cnsior bei. Die Bittschrift wird
dem Direktorium zugewiesen.

Ioh. Halder von Lcnzburg wünscht von einem

Wz gsrecht befreit zu werden, weil das Erb erst nach
dem Aufhebungsgesez angetreten wurde. Weber fs-
dert Tagesordnung, weil der Beerbte vor unserm
Geftz gestorben ist. Akermann widerftzt sick We-
bers Ankrag, weil der Erb erst von Antretung des
Erbes angerechnet als Eigenthümer anzusehen ist.
Escher sagt, es wäre für viele Leute sehr bequem,
wenn das Gut eines Verstorbenen erst dann wieder
Eigenthum würde, wann die Erben dasselbe getheilt
bähen, weil dadurch ein F-vischenzeitpunkt cut-
siühnde, um sich eines eigenthumsloftn Guts zu bes



mächtigen. Allein da diese Erklärung noch nicht ge-
sezlieh ist, sondern das Gut eines Verstorbenen im Au-
geubirk von dessen Tod Eigenthum seiner Erben wird, so

muß auch das Abzuggcld vom Todestage an bezahlt
werden, und aljo sollen wir über dieses Begehren
zrc Tagesordnung gehen. Man geht zur Tagesord-
nung.

H. Ant^ Hauser in Stanz klagt, daß man ihn
aus dem Unterwaldner Land vertreiben wolle. Custor
sodcrt Verweisung ans Direktorium. Gapani folg'
diesem Antrag, welcher angenommen wird.

Wyo er im Namen einer Commission trägt darauf
an, einigen Höfen der Gemeinde Nußwyl zu gestal-
ten, sich mit der Munizipaiitat von Wangen zu ver-
einigen. Dieser Antrag wird mit Dringlichkeicserklà-
rung angenommen.

Arermann fodert Bestimmung, daß auch die
Weinfuhren dem Fuhrgesez unterworfen seyn sollen.
F im m ermann bemerkt, daß sich dieses von selbst
verstehe und fodert also Tagesordnung, welche ange-
nommen wird.

Dw Versammlung bildet sich in geheimes Comite.

Senat, 3. April.
Präsident: Fornero d.

Das Bureau des grossen Riths übersendet dem-
l'emgen des Senats als Mittheilung die Bcvollmächri-
guug, die der grosse Rath dem Direktorium giebt,
um 2 Glieder des grossen Raths in die Cantone Ober-
land »ad Golothurn zu senden. Das Vollziehmigs-
Direktorium zeigt in einer Bothschaft an, daß es di,
Repräsentanten Michel und Schneider in den
Canton Oberland, den B. Repräsentant Hammer
«ach Oltcn zn senden genöthigt war, uno an der
Genehmigung der gesezgcdendcn Rathe nicht zweifelt.

Ustcri will cuizig um künftiger Falle willen be-

merken, daß, da das Direktorium, um Rcprasentan
ten auf Sendung gebrauchen zu können, der Bcwîlli-
giing des gcsczgcbendcn Corps bedarf, der grosse Rarh
nun irriger Weise dieses dahin auszulegen scheint,
daß cö nur der Einwilligung des einzelnen Rathes
bedörse, aus welchem das Mitglied gewählt ist; die

Bewilligung muß vielmehr von beiden Räthen und
durch einen gesezlichcn Beschluß erfolgen

Lüthi von So'othurn verlangt, daß der Se
nat gleichmässig mit dem grossen Rathe, auch die Sen
dung des B- Schneiders, Mitglied des Senats,
guthe-ss'. Dieses wird beschlossen.

Laflc chore spricht zum Ruhme der Elitenmli;
des Cmcous Zürich, die gewissermaßen das Vaccrland
g^ettet hak, indem sie muchvoll himilte, wo immer
dem Vale: land Gefahr drohte, nach den Grenzen,
nach vr.n S i!-i!j> nach der L-n-h; er verlangt ehren-

volle Meldung lyres Patriotismus, und U-bersendung

'2
derselben ans Direktorium, um sie diesen braftn Mite
bürgern zuzusenden. Muret findet, Lafl.ss're be»

gchre nicht genug; er w:ll ei klaren: die Zürichermiliz
habe sich wog! um das Vaterland verdient gemacht.

^
Usteri: eui einzelner Rath ist nicht befugt zu er-

klaren, jemand habe sich um das Vaterland wohl
verdient gemacht; es bedarf hierzu der Zusammcnstnn-
mung beider Rathe uno c.ues Beschlusses, für weichen
die In-t-ative dem grossen Rathe zukommt.

Stapfer begreift n-ch', warum man sich wei-
gern wolle, ehrenvolle Meldung des Betragens jener
wack.ru Vattrlandeverthewiger zu thun.

Usteri bittet, daß man ch» nicht mißverstehe; er
stimmt der ehrenvolle» Meldung herzlich gerne bei,
aber nicht dem Antrag Murets, weil wir dazu nicht
vefugt find.

S ch w aller glaubt, man müßc zur Tagesordnung
gehen, indem ohne Zweifel heilte noch ein Beschluß
des grossen Rathes zur Belobung der ZüricherWilij
an un6 gelangen wird.

E t a p fer will gar nicht darauf dringen ; die bra-
fen Bürger, von denen die Rede ist, werden auch
ohne ehrenvolle Meldung weiter ihrer Pfilchc Genüge
leisten.^

Lüthi von Solothurn, will ehrenvolle Meldung
beschließen, und zugleich durch den Präsident des Se-
uats jenen des grossen Raths einladen lassen, einen
vollständigeren Zufriedenheitsakc für die Zürichermiliz
zu veranlassen. Dieser Antrag^wird angenommen.

Der Beschluß wird verlesen nnd angenommen,
der allen Behörden der Republik einschärft, nur die
durchaus nothwendigen Personen in ihre Canzleien
aufzunehmen, und erklärt, daß, wenn irgend ein An-
gestellter in einer Canzlei seine Stelle verlassen haben
wirb, um die Waffen zu ergreifen, das erkenntliche
Vaterland ihn für den Verlust zu entschädigen suchen,
und ihm bei seiner Rükkunfc, seinem Verdienst gemäs,
eine Stelle verschaffen wird.

Derjenige, der die Auszahlung des Gehalts der
Angestellten bei dc^ Canzlei des grossen Rathes darch
das National-Schajamt alle s Monaten verordnet,
wird verlesen.

Lüthi, von Solothurn, räth zur Annahme, und
will den grossen Rath einladen lassen, dieses Gcsez
auch auf die Angestellten bei der Canzlei des Senats
auszudehnen.

Der Beschluß und dieser Antrag werden ange-
nommen.

Der Beschluß, welcher erklärt, die Volksreprä-
sentanten, weiss)« ihrer eigenen Geschäften wegen von
der Versammlung ausbleiben, sollen für die Zeit ihrer
Abwesenheit ihre Entschädigung nicht beziehen, wird
verlesen.

Badoux gehört gewiß nickt zu denen, die glau-
bcn, die Stellvertreter des Volkes sollen, wem» sie,



enlkatt ikrer Pflicht.Get üge zu leiken
schäste besorgen
wenig dürftii
kuhr die Tbüi
Ausdruk, „welche ihrer eigenen Geschäften
wegen", ist unbestimmt; wenn ihm die wn^-ste Aus-
t.hnung gegeben wird, so ist er ungerecht: gcftzt, ich

erhicite heute Nachricht von der gefährlichen Krank
heir me-nes Vaters, meiner Gatte», meines Kindes;
sollte ich in diesen und ähnlichen Fällen keine Pflichten
des Kindes, Gattin oder Vaters erfüllen dürftn?
will man aber diesem Ausdnik einen eingeschränkten
Elan geben, und sollten die Räthe jedesmal cntschei
den, ob die Ursachen hinlänglich sind, die Abrufen-
be-t zu rochlfc ug.'n, so ist der Beschluß überflüssig.
Er verwirft denselben.

Zäslin kann, besonders kn den gegenwärtigen
Zeitumsläuden, nicht Badoux Meinung b-ipflichren;
der Dienst des Vaterlandes muß jezt gewiß den übri-
gen Pflichten und Familien-Verhältnissen vorgehen;
dennoch findet er den Beschluß, seiner Kürze wegen,
tàlyaft; er sagt zu wenig; er bestimmt keine Zeit,
von der an er als in Kraft seyend angcfthcn werden soll;
wenn die wirklich Abwesenden auch verstanden seyn soll
ten, so müßte man sie doch erst zurükrufc«; der Bc>
schluß nimmt auch keine Rukstcht auf den konstitutio-
nellen Urlaub der Räthe, vou welchem freilich nur in
ruhigen Zeiten, und in den gegenwärtigen gar keine
Rede seyn kann.

Fuchs verlangt eine Commission. K u bli findet
den Beschluß bestimmt, klar und gerade von hinlang-
lichee Lange; derselbe sagt alles was er sagen soll;
Schade nur daß er nicht den 12. April 1798. gefaßt
ward. Er will ihn auf der Stelle annehmen. Es
würde m der That wenig chliche oder elterliche Liebe

verrathen, wenn man sich von Erfüllung der Pflichten
dieser Verhaltnisse dadurch abhalten liesse, weil man
für die Zeit die man denselben widmet, nicht bezahlt
wird. Ruepp: Wir sollen an unserer Stelle seyn,
und wenn abwesende und unthätige Mitglieder bezahlt

ZsZ

eigene Ge-.schliessen. — Uebrigens sollen izt aSe Repräsentanten

schluß annehmen.
Mittel holzer billigt den Beschluß und wünscht

nur, daß der grosse Rath für die Vollziehung desselben
durch einen weitern Beschluß sorge. Auch Laflechcres
Antrag stimmt er bei. Meyer v. Arb. : Die Reso-
lntion muß auch schon auf die izt abwesenden Mitglie-
der angewandt werden. — Der Beschluß wird auge-
nommen.

Laflechere verlangt Verlesung der abwesenden
Mitglieder.

Man nimmt den Namensaufruf vor, und es zei t
sich daß mit Urlaub abwesend sind: Vundt, Fr oft
sard, Lauper, Scherer, Thöring, Vau cher.

Lafle cheres Antrag, diese Mitglieder zurükzurusen
wird angenommen.

Lüthi v. Sol. ersucht die Saalinspektoren ein
eigen Buch zu führen über die Abwesenden, und einen
Vorschlag zu machen, wie man sich zu verhalten hake
um das Gest) über den Abzug der En schädiguags
Zahlungen an die Abwesenden genau zu vollziehen.

Der Antrag wird angenommen.
Das Vollziehungsdirektorinm giebt in einer Both«

schaft Nachricht von einer patriotischen Gesellschaft ;n
Sumiswald im Kanton Bern, die ein Freudenfest über
Bündtens Befreiung feierte und die Beschreibung deft
selben einsandte.

In einer anderen Bothschaft zeigt das Direktes
rium an, daß am 1. April die fränkischen und schwer«:
Truppen noch in Schaffhauscn und diese Stadt noch
helvetisch war — und theilt Nachricht von den Siege«
der Franken bei Finstermünster und bei Verona mit.
Beide werden unter lebhaften Beifallsdezeu^ungen ans
gehört.

Laflechere tadelt den Ausdruk in der Bothschaft,
" daß Schaffhausen noch helvetisch war;» unstreitig
ist er nur durch eine Uebcreilung des Redakteurs in die

werden sollren wie die arbeitenden, so ware das sehr Bothschaft gekommen. Der Boden der Freiheit kann

ung.recht; er nimmt den Beschluß an. Lüthi v. Langn.'d.rch die Tirannen und ihre Trabanten besezt und
untecstüzt Kublis Meinung und will sogleich annehmen.'durch ihre Gegenwart verunreinigt seyn, aber er hört
Laflechere: Die Mitglieder der Rathe entfernen sich
entweder m .-ssmtlichen Angelegenheiten, wann sie z. B-
vom Direktorium auf Sendungen gebraucht werden,
oder in eigenen Angelegenheiten; von den leztern Ent-
ftrnungen ist hier allein die Rede ; dieselben sind wieder
von gedoppelter Art; entweder geschehen sie für Ge-
schäfte zu eigenem Nutzen und Vortheil; wie sollte
die Nation dicse bezahlen! oder es sind Kraukheits-
und Unglüksfallc die die Entfernungen veranlassen; für
solche Falle ist durch unsere hinlänglich grossen Befol-
du-.gen gesorgt, wir sind keineswegs genöthigt unsere
Herzen gegen Familie»,' und Freundcspflichten zu vcr-

darum nicht auf Boden der Freiheit und helvetisches
Gebiet zu seyn.

Die Discussion üher Trennung von Staats- und
Gemeindgut, wird fortgesezt.

Meyer von Aiau glaubt, nur in den ebmalige«
aristokratischen Hauptstädten werden sich über diese
Trennung Schwierigkeiten crh ben und da werden so

viele Verschiedenheiten statt finden, daß es besser wäre,
Commissarien statt eines Gesetzes dahin zu senden.
Er verwirft den Beschluß.

Zäslin spricht von der Nothwendigkeit sobald
möglich diese Trennung vorzunehmen; vie Grundsätze



des Beschlusses scheinen ihm annehmlich zu seyn. Ueber
den ii. Art. theilt er die Besorgnisse der Majorität
nicht; es sollte im deutschen Beschluß anstatt Streitig-
ketten, Schwierigkeiten (difficultés) heissen; diese
leztern können wohl am besten durch einen Vorschlag des
Direktoriums und Commissionen der Gesezgedung um
tersucht, und es wird in jedem sich erhebenden einzelnen
Hall ein Gesez für alle ähnlichen Fälle gemacht werden.
Er nimmt den Beschluß an.

Barras spricht gegen den Beschluß; um den

L. und 4. Art. dcsslden beurtheilen zu können, glaub:
er, müsse man in die Geschichte der Kirchengütcr
heraufsteigen. Von den Zeiten Constantins an bis
zur Reformation sind überall alle geistlichen Stiftungen
als moralische Personen betrachtet worden die also
Güter besitzen konnten : zur Zeit der Reformation haben
die souveraine» Regierungen desjenigen Theils von
Helvetic» der sich von den Katholiken sonderte, sich
der geistlichen Güter in jenen Gegenden bemächtige.
— Zum grossen Erstannen und zur Betrübniß gewisser
Kantone des katholischen Helvcriens, hat die Republik
die Kloster abgcschaft, ihre Gücer für Staatsgüter
erklärt. — Die gegenwärtige Resolution sollte nun den
Kacholiken eine Compensation gewähren; aber sie thut
das höchst unvollständig; indem hier zwar die prote-
stantischen Kirchengütcr, aber nur die nicht verkauft
sind, für Staatsgüter erklärt werden; nun sind aber
eine Menge derselben veräussert in den Händen von
Städten, als Lausanne, Zürich, Basel u. f. w. Dann
konnten diese vormaligen Kirchengüter der Protestanten
nur unter der Bedingung vom Staat zu Nationalgut
erklärt worden, daß dieser den Unterhalt der daraus
bezahlten protestantischen Kirchendiener, die daraus
fundirten Anstalten über sich nahm; alle diese Anstatt
ten, diese Gehalte der Protestanten, werden also auf
Kosten der Nation bestritten, werden den Kacholiken
zur Last fallen und diese werden stärkere Contributionen
als jene bezahlen müssen. In Rüksicht auf den 6. und
zi. Art. stimmt er der Commission bei. Durch elende
Sophismen will mau darchun, daß die Gesezgcbung
sich durch den 11. Art. kein Richtcramt anmasse, ja
freilich thut sie es, und begeht damit den grossen und
den allen Regierungen so oft und mit Recht vorgeworft
r.en Fehler, Parchei und Richter zugleich seyn zu wol-
lcn. Er verwirst den Beschluß.

Gen h a rd nimmt den Beschluß an, und findet
«nch de», il. Art. in der Ordnung; ein gewöhnlicher
Küchler findet hier nicht statt, sonst könnte die ka-ho-
lischt Religionsparthei auch gegen den Beschluß über
K'cstergüter für den Richter appellircn. — Die Nation
ist im eigentlichen doch nur durch beide Rache reprä-
ftntirt; bei einer Theilung zwischen der Nation und
Hewesscn Corxorationcn kaun kein Richter zugelassen
werden; die gegenwärtige Resolution soll nur ein Leit-
faden für ftne Theilung seyn. — Ein besonderes Ge-

/

richt für dieses Geschäft würde ganz constitutionswidrig
seyn.

Badoux: Die Nation, und die Gemeinden die
Güter von solcher Art haben, können über das Ge-
sez einig, das Gesez kann beiden ganz klar, aber sie
können über Thatsachen streitig seyn — und in solchen
Fallen würden wir durch den Beschluß offenbar zu
Richtern werden. — Dieß ist z. B. der Fall so oft
über den Werth, die Deutlichkeit und Bestimmtheit
eines BeweiStitels die Frage erhoben wird; wir würden
Richter über die Hinlänglichkeit und Beweiskraft dieser
Titel seyn. Er begreift auch nicht, warum man zwischen
Gemeinden und Individuen einen solchen Unterschied
machen will; wann die Nation mit einem Einzelnen
über ein Eigenthum streitig ist, so entscheidet der Rich-
ter; warum sollte er es hier nicht. Hüten wir uns
in den Fehler der alten Regiermigen zu fallen, den
schon Barras anführte ; die gesezgebenden Räthe waren
Parlhei und Richter zugleich und würden immer geneigt
seyn, Gemeinden zu Gunsten der Nation zu beein-
trachtigen.

Lüthi v Sol. sagt, Barras habe ihn ans seiner
Unentschlossenheitgcrissen ; auch er verwirft den Beschluss;
aber nach ganz anderen Folgerungen wie jener. —
Ueber die Klsstergüler haben wir verfügt, aber so daß
wir den Zwek ihrer Stiftung veredelten; wir haben
verfügt, daß ihr Ertrag einzig, für verbesserte Schutt
Erzichungs - und Armenansialten soll verwandt werden ;
ich frage nun: thut der gegenwärtige Beschluß das
gleiche zu Gunsten der protestantischen Kirche — Ge-
rade das Gegentheil ; er spricht unbedingt alle Kirchem
güter für Staatsgut an — was wir uns bei der kacho-
lischen Kirche zu ihun nie getraut haben würden: nicht
einmal nimmt der Staat die Verpflichtung, über sich,
die bisher aus diesen Gütern besorgten, Erziehvins-
und Annenaustalten we-ter zu unterhalten. — Dies
allein ist also wohl hinlänglicher Beweggrund zur Vcr-
werftmg. — Auch über den 1. Art. ware sehr vieles
zu sagen; er verlangt Entscheidung der grossen Frage:
ob die erkauften Souveranitätsrechte der vormaligen
souveränen Städte entschädigt werden müssen; und
wenn man diese Frage mit Nein beantwortet, so muß
davon auch Anwendung auf die Auswüchse von Sou-
verainttat welche die verschiednen Municipalstädte btt
fassen, gemacht werden. — Er verwirft den Beschluß
als unvollständig, ungerecht und constttutionswidrig.

Genhard behauptet, die Protestanten werden
ganz alle Vertheile aus ihren Kirchengütern gemessen,
welche den Kacholiken zugesichert sind.

Lüthi v. Sol. erwieder: das Faktum, daß viele
ehmaligc Klöster zu Landvogteien geworden sind, rnd
keineswegs zu Schul- und Armenanstalrcn.

Craucr: Just das ist Beweis daß diese Güter
Nationalgüter und der Beschluß angenommen werden
muß.



Mit 28 Stimmen gegen 22 w'rd der Beschluß an-
genommen.

Dolder und Brunner verlangen im Namen
der Saalinspektorcn, den Secretàrs des Senats welche
M Vertheidigung des Vaterlands auf die Grenzen eilen,
chren Gehalt bis zum 1. April auszahlen zu dürfen.
Diesem Verlangen wird entsprochen.

Der Senat schließt seine Sitzung um eine Both-
schaft des Direktoriums anzuhören, worinn es von
der Sendung des B. Repräsentant H über in dem
Kanton Solorhurn Nachricht giebt.

Grosser Rath, 4. April.
Präsident De sloes.

Das Direktorium übersendet folgende Bothfchaft:

Daö Vollziehungsdirektormm der helvetischeil
eilte» und untheilbaren Republik, an
die gestzgebenden Räthe.

Bürger Gesezgeber!
Das Vollziehungsdirektorium glaubt, Euch eine

Hragc vorlegen zu nn jsrn, über welche es Euch unge,
säumt Zu berathschlagen ersucht.

.Man verlangt zu wissen, ob die Einschreibung^
gebühren von Vergabungen unter Lebende« im Zeit-
Punkt der Vergabung bezogen, oder ob damit bis nach
dem Absterben des Donators gewartet werden soll? »»
Das Vollziehungsdirektorium haltet dafür, daß diese
Abgabe allobald bezahlt werden müsse, weil die Ver-
gabung selbst vom Zeitpunkt der Einschreibung an als
verfallen angeschen wird. Wenn es anders seyn, wenn
man Bedingungen oder Ausnahmen gestalten sollte,
so würde man eine Quelle von grossen und häufigen
Schwierigkeiten eröffnen. Diese Ausnahmen würden
uberhand nehmen, und vielen Bürgern die Mittel er-
leichtern, der öffentlichen Kasse eine gesezmässige »nd
keineswegs drückende Abgabe zu entziehen; andere Be>
trugereien wurden noch aus einer Verfügung entstehen,
welche die Bezahlung dieser Emschreibungs^ebühr bis
»ach dem Tode des Donators verspäten wurde.

Das Direktorium ladet Euch ein, Bürger Gtscj-
geben über diese Frage zu entscheiden.

Republikanischer Gruß.

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

Bay.
Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sekr.

Mousson.
Pellegrini sagt: entweder sey es von.Verga-

bung »nler Lebenden die Rede, und dann muffe die

Eluregistriruttg sogleich bezahlt werden, oder aber von
solchen, die erst nach dem Tode statt haben, da dann
auch die Einregistrirung erst nach dem Tode geschehen
sog. KiIch mann fodert Niedersezung einer Commis«
sion über diesen Gegenstand. Dieser Antrag wird an«
genommen. Pellegrini, Marti und Kilchmann
werden în die Commission geordnet.

Das Direktorium übersendet patriotische Z»e
schristen der Gemeinden Cheserez, Grens und Larippe
im Leman, und von iz Gemeinden des Distrikts Bulle
im Canton Fryburg. Man klatscht. Marcacci freuet
sich über diese patriotischen Gesinnungen, und fodert
ehrenvolle Meldung. Geynoz folgt, und gibt diesen
Gemeinden das beste Zeugniß. Die ehrenvolle Mel«
öung wird erkannt.

Anderwerth, im Namen einer Commission,
legt splgendcs Mutachten vor, über welches sogleich
Dringlichkeit erklärt wird:

An den Senat.
In Erwägung, daß nach dem Gesez vom iZten

Hornung 1799 den Munizipalitäten in denjenigen G<«
genden daS Fertigungsrecht über Käufe und Täusche
zukömmt, in welchen dieses Recht nach ehevorigce
Uebung den niederen Gerichten zustand;

In Erwägung, daß die ehemals bezogenen Schreib«
taxen theils ungleich, theils in mehrern Gegenden zu
hoch angcsezt sind, als daß sie neben der Handände,
rungssteuer von zwei vom Hundert bestehen könnten.

hat der grosse Rath nach erklärter Dringlichkeit
beschlossen:

1) In denjenigen Gegenden, in welchen nach
dem Gesez vom iZten Hornung 17YY das Fertigungs«
recht der Käufe »nd Tausche den Munizipalitäten zu«

steht, sollen, ncbst der Einregistrirungsgebühr der s
von 100, durch den Kaufer von 100 Franken, und was
darunter ist, 2 Batzen entrichtet werden; und so fort,
bis der Kaufstausch die Summe von noo Franke«
übersteigt.

2) Sobald die Summe looo Franken übersteigt,
so wird von jedem Hundert, und was darunter ist,
über die 1000 Franken nur 1 Batzen bezogen.

z) Die nämliche Schreibtaxe hat auch bei Tau«
sehen statt, und soll von jedem Tauschet von dem
Werth der ihm zugefertigten Grundstücke nach dem
im vorige« Artikel bestimmten Verhältniß entrichte«
werden.

4) Diese Taxe» werden t» Handen der Muniji-
palilät bezogen. ^5) Sie bleiben nur so lang in diesem Verhältniß,
als die Einregistrirungsgebühren mit 2 vom 100 be«

zogen werden.
6) Es stehet dtn Parthien frei, eine Abschrift b«



fer, in die Register der Munizipalität eingetragenen
Fertigung ;» nehmen.

7) Es wird für eine solche Abschrift dem Schrei
ber die nämliche Schreibtaxc, wie für einen andern
AuAng, entrichtet.

8) Gegenwärtiges Gcsez soll gidrnkt, in der gam
zen Republik öffentlich bekannt gemacht, und, wo es
nöthig ist, angeschlagen werben.

§ l. Kilchmann findet diese Taxen viel zu hoch,
und fordert Rükwcifung des Gutachtens an die Com-
ni ffion. A m m a nn ist gleicher Meinung, und fodert
höchstens 2 Batzen für jeden Kauf Schreibtax. Rell
stab stimmt ebenfclls für Abänderung des K, in wel
chcm er besonders auch zu bestimmen wünscht, baß
alle Municipalitäten diese Ausfertigungen besorgen.
Cu st orist gleicher Meinung. A n der werth gesteht,
daß er mit Vergnügen gegen diesen Rapport sprechen
dort, indem er von der Majorität der Commission
überstimmt wurde; er fodert also ebenfalls Rükwei
fang an dieselbe, um ihr Gutachten abzuändern, und
glaubt, es wäre am zwekmässigsten, für jedes lov
Franken 2 Batzen, und was über ivoo Franken, von
jedem ic>o Franken i Batzen bezahlen zu lassen.

Ackermann vertheidigt das Gutachten, weil
durch zu starke Herabsetzung dieser Taxen die Munizn
palüäten beinahe keine Besoldung haben würden. Jo-
ckiu i iff gleicher Meinung, weil sonst Niemand Mu
ni; palitats -Mitglied seyn wollte; er fodert also Au-
Wgbme des Gutachtens, besonders auch, weil da,
wo Notarien vorhanden sind, diese Ausfertigungen
nicht durch die Municipalitäten geschehen können.
Carrard bemerkt, daß noch die gröste Verschiedene
heit hierüber in Helvetien statt hat, und daß es nur
darum zu thun ist, da, wo diese Taxen zu hoch sind,
dieselben zu vermindern; daher wünscht er, einzig ein
Maximum zu bestimmen. Desloes denkt, es sey
sebr zwckmässig, diese Taxe ins Verhältniß mit dem
Werth der Akten zu setzen, damit die Reichen mehr
zahlen als die Armen;"er un.'elsiüzt also die Grund-
sätze der C-mnussisn. Cttstor wünscht, baß man so

gleich etwas Geringes und mit den Akten Verhältniß-
mäsiges als Tcxe bestimme. Herzog von Mün
sier,. foig! Aaderwertks Bemerkungen. Weber wünscht
ebenfalls, baß man sogleich entscheide, und voii jebuni
zso Tranken unter looo 2 Batzen, und von jedem
gao «her 1000 1 Batzen bezahle, ohne Unterschied,
ob biß du-ch Notarien oder Muni'zipaiitätcn geschehe.
Eu st or stimmt nun dieser Meinung bei. Ander-
werth wünscht nrm arrch, daß man nach Webers
Antrag abstimme, und festsitze, daß da, wo die Ta
xe-n geringer sind, desselben noch beibehalten werden.
Askerma-nn stimmt Anderwzrth bei, und sieht die
Sache a s blos provisorisch an, in der Hoffnung,
h»ß die Hsndänd:ru»ssstcuer künftiges Jahr aufge»

hoben werde. Kilchmann wünscht, daß man nicht
mehr von Nctarien spreche, und daß ihre V'-rrich--
tungen den Muniz palitäten übrgeben werden. Se-
crctan bittet, daß man bei Aalaß einer blos previ-
sorischen Verfügung nicht auf einmal die bisherige
Ordnung ganzer Cantone umwälze, und also nicht
von Einstellung der Notarien spreche. Der § wird
nach Webers Antrag und die übrigen § § ohne Ems
Wendung angenommen.

Carrard, im Namen ein.r Commission, trägt
darauf an, von dem Direktorium die Bittschrift über
das Stadtgut von Svlothurii abzufodern. Dieser
Antrag wirb angenommen.

Der Comm.ssion über Schuldbetreibungen wird,
statt dem abweftndcn Vr. Huber, Br. Zimmert
mann zugeordnet.

Iac. Stikler, aus êangcrn, fodert das helve-
tische Bürgerrecht. Auf K ilchm a n n s Antrag wird
die Bittschrift dem Volîziehungsdirektorium zugewiesen.

Bildhauer Christen wünscht den Beschluß der
Gssezgebuiiq auszuführen, in die National-Bibliothek
SaS Bildniß Geßners aufzustellen. Rell stab fodert
Verweisung an die Bibliothek-Commission, weil jest
oie ZcituNistâiidê nicht sehr vortheilhaft für solche Um

lcrnchmungeri sind. Bülcter folgt. Enter will
auch im Krieg die Künste des Friedens begünstige!!,
und also dem Begehren entsprechen. Reilstabs
Antrag wird angenommen. '

^Die Gemeinde Digny, im Distrikt Cossonah,
erklärt, daß alle ihre Mitglieder uut.r sichsso ver-
wandt sind, daß sie, laut dem Mumzipalilätsgesiz,
nicht in die Munizipalttät neben einander gewählt
werden können; sie fodert also Auskunft über diesen

Gegenstand. Secretan fodert Verwesung an cuie

Commission. Desloes folgt, weil dicker Fall noch

häufiger eintreten wird. Weber folgt. Küchmann
wüusäft, daß so kleine Gemeinden mir grösser» verci-

nigt werden. Nuce wünscht, das Direktorium ein-

zuladen, hierüber Bericht zu geben. ReIIstab wünscht,
diese Gemeinde einzuladen, sich mit ihrer Kuchge»
meindc zu vereinigen. Secretan beharret auf sin
nem Amrag, welcher ongei.on.men wird. Serre-
tan, Acsch und Hämeier werden in die Comnusi
ston geordnet.

Br Distriktsrichter Maj or, in Morsee, wünscht
einige Besoldung zu erhallen. Auk Kiich m onus
Antrag wird die Bittschrift dem Direktorium zugc-
ivicsiu.

D>e Verwaltungskammer des Lemans
übersendet eine Bittschrift ein,s Br. Hertigs, der als
eh'vorlgrr Weibel des Schlosses Lausanne eine Eut-
schädigung fodert. D-e Bittschrift wird auf Sere-
tan S Autrag dem Direktorium zugewiesen.

<Die Fortsetzung folgt.)
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